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Studierendenrat der FSU Jena ·Carl-Zeiss-Str. 3 · 07743 Jena

Öffentliches Protokoll
der 15 . Sitzung

des Studierendenrates
der Amtszeit 2024/25
am 08. April 2025

Seminarraum 114
Carl-Zeiss-Straße 3

Studierendenrat

Vorstand Carl-Zeiss-Straße 3

07743 Jena

Marcus Hansen

Anne Kaufmann

Paul Weiß

vorstand@stura.uni-jena.de

Jena, 08. April 2025

anwesende MdStuRa: Chantalle Arsand, Marlene Beck, Monique Becker, Chiara Daskiewitsch, Katharina
Gabriel, Marcus Hansen, Bennet Hartung, Felix Henkel, Anne Kaufmann, Willi Kröning, Niklas Menge, Josefine
Schlosser, Nele Wagner, Ernst Albert Weiß, Paul Weiß, Klara Wilde

entschuldigte MdStuRa: Felix Graf, Levke Jansen, Sander König, Leonard Schönfeld

unentschuldigte MdStura: Ganymed Stark

ruhende MdStuRa: Liv Ahlborn, Luis Ballandt, Dominik Brecher, Anna Bundt, Sophie Büttner, Sophia Eckstein,
Stefan Huber, Lucas Lessenich, Benno Nolkemper, Linda Raschke, Raphael Schnellbächer, Sophie-Marie
Schröder, Alina Sellien, Karla Fiona Thomas

anwesende bMdStuRa: Nils Wolf, Rike Schiller

Gäste: Tim Lingner

Sitzungsleitung: Marcus Hansen
Protokollant: Anne Kaufmann

Die Sitzung wird um 18:21 Uhr eröffnet.

ALT TOP 1 | NEU TOP 1 | Berichte

Anne berichtet aus dem Wahlvorstand

• Wahlvorschläge bis 19. Mai 14:00 Uhr

• Podiumsdiskussion

• Wahlwerbung

Paul berichtet aus Vorstand & Finanzen Paul erklärt, was aus der Innenrevision bezüglich dem Haushaltsplan
2025_26 zurückgemeldet wurde.

Willi berichtet aus den Finanzen Wir sind mit einer fast perfekten Punktlandung von 155.000 Euro ins
Haushaltsjahr gestartet. Es wurde gerade auch eine Mail an die FSRe bezüglich der Semesterzuweisungen
geschickt.



Marcus berichtet aus dem Vorstand

• Wir suchen noch Themen für das Präsidiumsgespräch am 24.4. falls ihr Ideen habt, bis kommenden
Montag (so ausführlich wir möglich) an uns schicken.

• Wir wurden von der Macht mit! Website der Uni angeschrieben, diese würden gerne zwei MdStuRa mit
Erfahrung in verschiedenen studentischen Gremien interviewen, die E-Mail wurde euch weitergeleitet.

• Ruhendmeldung auf außerordentlichen Vorstandssitzung festgestellt

ALT TOP 2 | NEU TOP 2 | Feststellung der Beschlussfähigkeit und Diskussion & Beschluss
der Tagesordnung

Feststellung der Beschlussfähigkeit:

Von 35 gewählten MdStuRa haben 14 MdStuRa ein ruhendes Mandat.
Von den 21 stimmberechtigten MdStuRa sind 16 anwesend. Damit ist das Gremium beschlussfähig.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben ab 11 anwesenden MdStuRa. Eine Zweidrittelmehrheit aller MdStuRa ist
gegeben ab 14 ja-Stimmen.

Diskussion und Beschluss der Tagesordnung:

vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Berichte

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss der Tagesordnung

TOP 3 Diskussion und Wahl: Wahl Referent*in für Sport ** (Vorstand)

TOP 4 Diskussion und Beschluss: Urabstimmung (Helen Würflein)

TOP 5 Diskussion und Beschluss: Finanzantrag FA-001-2025_26 (Celina Bausewein & Katja Köhler)

TOP 6 2. Lesung und Beschluss: Satzungsänderung §39 (Referat für Inneres)

TOP 7 1. Lesung: Ordnungs-Änderungen zum Beschluss-Quourum des Haushaltsplanes (Willi Kröning)

TOP 8 1. Lesung: Ordnungs-Änderungen Referenzen (Referat für Inneres)

TOP 9 1. Lesung: Ordnungs-Änderung §3 Geschäftsordnung (Referat für Inneres)

TOP 10 1. Lesung: Satzungsänderung §12 (Referat für Inneres)

TOP 11 1. Lesung: Ordnungs-Änderungen Gleichstellungsbestimmungen (Referat für Inneres)

TOP 12 Diskussion und Beschluss: Austritt beim BdWi (Vorstand)

TOP 13 Diskussion: Sozialreferat Kindersachen (Felix Henkel)

TOP 14 Sonstiges

Diskussion

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt die obenstehende Tagesordnung

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung angenommen
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ALT TOP 03 | NEU TOP 03 | Diskussion & Wahl:
Wahl Referent*in für Sport** (Vorstand)

Antragstext
Liebe alle,
uns ging eine Berwerbung für das Sportreferat ein.
Viele Grüße
euer Vorstand

Diskussion:

Tim stellt sich vor. Willi fragt sich inwiefern er schon über die Finanzsituation bewusst ist. Tim meint: Noch
nicht aber er kann sich da einarbeiten.

Änderungsantrag von Anne Kaufmann: Ändere den Beschlusstext zu „Der Studierendenrat der Freidrich-
Schiller-Universität Jena wählt Tim Lingner zur Referent*in Sport.“

übernommen von den Antragstellenden

Mandatsprüf- und Zählkommission bestehend aus Nils Wolf, Willi Kröning, Ernst Albert Weiß.
keine Einwände

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena wählt Tim Lingner zur Referent*in für Sport.

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung angenommen

ALT TOP 04 | NEU TOP 04 | Diskussion & Beschluss:
Urabstimmung (Helen Würflein)

Antragstext Lieber Vorstand, Lieber StuRa,

Der Preis des Deutschlandtickets wurde am 01.01.2025 von 49 Euro auf 58 Euro erhöht. Der Preis des
Deutschlandsemestertickets kostet regulär 60 Prozent des normalen Deutschlandticket-Preises und somit
eigentlich 34,80 Euro im Monat. Aufgrund von Fristen in den Verträgen mit den Thüringer Verkehrsbetrieben,
ist das Deutschlandsemesterticket in Thüringen im diesem Sommersemester noch beim alten Preis von 29,40
Euro, welchen wir letztes Semester in der Urabstimmung beschlossen haben.

Der Preis würde sich aber zum kommenden Wintersemester ändern. Um unkontrollierte Preissteigerungen zu
vermeiden, haben wir im SoSe 2024 bei der Urabstimmung nur über den exakten Abopreis abgestimmt.

Aus diesem Grund werden wir im Mai über den Erhalt des Deutschlandsemestertickets ab dem WiSe 2025/26
zu einem neuen Preis von 34,80 Euro im Monat (208,80 Euro im Semester) (aktuell 29,40 Euro im Monat
(176,40 Euro im Semester)) oder vermutlich 30,61 Euro pro Monat (183,71 Euro pro Semester) für das
„alte“ Thüringer Semesterticket - und damit das Ausscheiden aus dem Deutschlandsemesterticket - abstimmen.
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Darüber hinaus müssen wir über einen der Vertragsteile des alten Thüringenticket abstimmen, die gerade
ruhend liegen. In diesem Fall geht es um den VMT Vertrag. Die ruhendligenden Verträge geben uns die
Möglichkeit, dass, sollte das Deutschlandsemesterticket aus z.B. politischen Gründen zu teuer oder ganz
abgeschafft werden, nicht ohne Semesterticket da stehen. Die Verträge verursachen keine Kosten, während
wir das Deutschlandsemesterticket nutzen. Dennoch wird der Preis fortgeschrieben. Aus diesem Grund
müssen wir dieses Jahr über den neuen Preis für den VMT Baustein abstimmen. Dieser kostet aktuell 13,30
Euro, wenn wir dafür stimmen läge er im kommenden Wintersemester bei 14,70 Euro.

Stimmen wir dagegen haben wir die Rückfalloption beim Austritt aus dem Deutschlandsemesterticket nicht
mehr. Stimmen wir dafür, dann hat das erstmal eine Auswirkung auf euren Semsterbeitrag, solange wir das
Deutschlandsemesterticket haben. Die Preiserhöhung wird erst dann relevant, wenn wir diesen Vertrag mit
dem Austritt zu diesem oder einem kommenden Semester wieder aktivieren.

Aus diesem Grund sollten wir eine, Urlaubsstimmung über die Entscheidung weiterhin im Deutschlandsemes-
terticket zu bleiben oder zum Thürigensemesterticket zurückzukehren durchführen und im gleichen Atemzug
über den VMT Baustein abstimmen.

Ich würde wieder den Vorsitz übernehmen und freue mich über Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn
wir die Abstimmung in der ersten oder zweiten Mai-Woche durchführen könnten.

LG Helen

Diskussion:
Anne bringt den Antrag für Helen ein.

Änderungsantrag von Marcus Hansen: Ersetze im Beschlusstext „ sowie
und “ durch „Helen Würflein sowie Anne Kaufmann und Niklas

Menge“
Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt den obenstehenden Änderungsantrag.

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung angenommen

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt eine Urabstimmung durchzuführen, um zu entscheiden, ob das Deutsch-
landsemesterticket für 34,80 Euro (208,80 Euro im Semester) beibehalten werden soll oder die Studie-
rendenschaft zum WiSe 25/26 zurück zum Thüringensemesterticket wechselt. Darüber hinaus soll in der
Urabstimmung entschieden werden, ob der Vertrag mit dem VMT mit dem neuen Preis von 14,70 Euro pro
Semester statt 13,30 Euro verlängert werden soll. Dazu benennt der StuRa als Urabstimmungsleiter*in Helen
Würflein sowie Anne Kaufmann und Niklas Menge zu den Beisitzer*innen der Urabstimmung.

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung angenommen
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ALT TOP 05 | NEU TOP 05 | Diskussion & Beschluss:
Finanzantrag FA-001-2025_26 (Celina Bausewein & Katja Köhler)

Antragstext Liebe alle,

bei uns ist ein Finanzantrag eingetroffen.

Den Finanzantrag findet ihr im Anhang.

Diskussion: Anne bringt den Antrag ein. Bennet stellt Fragen zum Finanzplan und ob es mit der FinO konform
ist. Die allgemeine Meinung ist ja.

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt den Finanzantrag FA-001-2025_26 für den Workshoptag „DAZ betrifft: ...
ALLE“ in Höhe von 150C aus dem Haushaltstitel A.08.

Abstimmung: 14 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung angenommen

ALT TOP 06 | NEU TOP 06 | 2. Lesung & Beschluss:
Satzungsänderung §39 (Referat für Inneres)

Antragstext Liebe Alle,

wir als Innenreferat möchten die Satzung im Bereich der Fachschaften ändern, welche auch bereits mit dem
Rechtsamt und dem Wahlamt der Uni abgesprochen wurden.

Antrag in schön siehe weiter unten.

Diskussion: Anne bringt den Antrag ein.

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt §39 Absatz 6 Satz 1 der Satzung der Verfassten Studierendenschaft
der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu „Die Fachschaften geben sich im Rahmen dieser Satzung eine
Fachschaftsordnung.“ Sowie §39 Absatz 7 Satz 4 zu „Näheres regelt die Wahlordnung der Studierendenschaft.“
zu ändern.

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung angenommen
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ALT TOP 07 | NEU TOP 07 | 1. Lesung:
Ordnungs-Änderungen zum Beschluss-Quorum des Haushaltsplanes (Willi Kröning)

Antragstext Moinsen,

um uns nicht wie seit Jahren weiter selbst zu lähmen, möchte ich das Quorum in unseren Ordnungen an die
ThürStudFVO anpassen. Im gleichen Atemzug wird der eine Absatz in der GO noch etwas stärker aufgeräumt.

Grüße Willi

Beschlusstext, da 1. Lesung ohne Abstimmung: Der StuRa der FSU Jena beschließt, § 11 Abs. 2 FinO von
„Der Studierendenrat stellt den Entwurf des Haushaltsplanes nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit auf und beschließt ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des
Studierendenrates.“ in „Der Studierendenrat stellt den Entwurf des Haushaltsplanes nach den Grundsätzen
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf und beschließt ihn mit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder.“
zu ändern.

Der StuRa der FSU Jena beschließt, § 44 Abs. 2 Satzung von „Der Haushaltsplan sowie Ergänzungen und
Änderungen sind vom Studierendenrat mit Satzungsändernder Mehrheit zu beschließen.“ in „Der Haushaltsplan
sowie Ergänzungen und Änderungen sind vom Studierendenrat mit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder
zu beschließen.“ zu ändern.

Der StuRa der FSU Jena beschließt, § 6 Abs. 5 Satz 1 GO von „Einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder
des Studierendenrates bedürfen Satzungsänderungen, Beschlüsse nach § 5 Abs. 2 und 8 der Finanzordnung
(Haushaltsplan), über die Auflösung des Studierendenrates, über den Antrag auf Auflösung einer Fachschaft
an die FSR-Kom sowie über das Regelwerk der KTS nach § 75(a) Satz 2 ThürHG.“ in „Einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Mitglieder des Studierendenrates bedürfen Satzungsänderungen sowie Beschlüsse über die
Auflösung des Studierendenrates, über den Antrag auf Auflösung einer Fachschaft an die FSR-Kom und über
das Regelwerk der KTS nach § 82 Satz 2 ThürHG.“ zu ändern.

Diskussion Willi stellt den Antrag vor. Niklas fragt nach, ob es Absicht ist, dass Haushaltspläne in erster
Lesung beschlossen werden können. Willi meint, dass ihm das nicht bewusst war. Niklas erklärt die Problematik.
Anne schlägt vor, dass die beiden sich vor der nächsten Sitzung einfach nochmal dazu unterhalten. Dieser
Vorschlag wird angenommen.

GO-Antrag von Willi Kröning: Beendigung der 1. Lesung
keine Gegenrede, GO-Antrag angenommen

ALT TOP 08 | NEU TOP 08 | 1. Lesung:
Ordnungs-Änderungen Referenzen (Referat für Inneres)

Antragstext Liebe Alle,

uns ist aufgefallen, dass in verschiedenen Ordnungen sowie der Satzung verschiedene Referenzen zu anderen
Ordnungen nicht passen. Diese müssen wir dementsprechend ändern.

Weiter unten findet ihr alle genannten Stellen, welche geändert werden müssen in der derzeitigen Form, einer
Begründung und dem wozu es geändert werden soll.
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Beschlusstext, da 1. Lesung ohne Abstimmung: Der StuRa der FSU Jena beschließt

• §12 Absatz 4 i) der Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena
zu „das studentische Mitglied im Erweiterten Präsidium nach §10a Abs. 3 der Grundordnung der
Friedrich-Schiller-Universität Jena,“ zu ändern.

• §12 Absatz 4 k) der Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena
zu „Der Vertreter des Studierendenrates im Hochschulrat nach §34 Abs. 7 ThürHG,“ zu ändern.

• §52 Absatz 3 Satz 2 der Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität
Jena zu „Im Falle einer Mitgliedschaft in mehreren Fakultäten gilt § 23 Abs. 5 ThürHG.“ zu ändern.

• §39 Absatz 8 Satz 1 der Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität
Jena zu „Für Fachschaftsvollversammlungen gelten die Regelungen des § 6 entsprechend; Urabstim-
mungen finden nicht statt.“ zu ändern.

• §6 Absatz 5 Satz 1 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „Einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Studierendenrates bedürfen
Satzungsänderungen, Beschlüsse nach § 5 Abs. 2 und 8 der Finanzordnung (Haushaltsplan), über die
Auflösung des Studierendenrates, über den Antrag auf Auflösung einer Fachschaft an die FSR-Kom
sowie über das Regelwerk der KTS nach § 82 ThürHG.“ zu ändern.

• §6 Absatz 5 Satz 4 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „§38 Abs. 5 der Finanzordnung bleibt unberührt.“ zu ändern.

• §12 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität
Jena zu „Antragsberechtigt sind unbeschadet des § 29 der Finanzordnung alle Mitglieder der Studieren-
denschaft.“ zu ändern.

• §12 Absatz 3 Satz 1 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „Abwahlanträge, Anträge nach § 33 und § 34 der Finanzordnung und Anträge auf
Durchführung einer Urabstimmung müssen spätestens am zehnten Werktag vor der Sitzung eingereicht
werden.“ zu ändern.

• §12 Absatz 4 Satz 1 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „Finanzanträge nach § 29 Finanzordnung sowie arbeitsrechtliche Maßnahmen nach
§34 Abs. 8 der Finanzordnung haben eine Antragsfrist von zehn Werktagen.“ zu ändern.

• §13 Absatz 2 Satz 3 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „ Soll in der Befragung auf Gegenstände Bezug genommen werden, die Inhalt nicht
öffentlicher Vorlagen sind oder bei denen eine Offenbarung von geschützten Daten nach § 46 Nr. 14 lit.
a, d und e des Bundesdatenschutzgesetzes zu befürchten ist, ist die Nichtöffentlichkeit nach § 3 Abs. 5
Satz 2 bis 4 herzustellen.“ zu ändern.

• §15 Absatz 5 Satz 2 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „Ein Antrag hierzu gilt ohne Prüfung als dringlich nach § 12 Abs. 2 und ist bis zur
nächsten Sitzung nach Bekanntgabe des Beschlusses zu stellen.“ zu ändern.

• §20 Absatz 5 Satz 32 der Finanzordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „Die Pflicht zur fortlaufenden Prüfung des Zahlungsverkehrs der Fachschaft gemäß
§29 Abs. 6 dieser Finanzordnung bleibt unberührt.“ zu ändern.

• §4 Absatz 1 Satz 1 der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-
Universität Jena zu „ Von der Beitragspflicht sind beurlaubte Studentinnen nach § 74 Abs. 2 ThürHG
befreit, soweit die Beurlaubung innerhalb der Rückmeldefrist beantragt wurde.“ zu ändern.

Diskussion Niklas stellt einzelne Punkte zu den Referenzen vor. Willi meint, dass eine Referenz nicht passt.

Änderungsantrag von Anne Kaufmann: Ändere im Beschlusstext „§10a Abs. 3 der Grundordnung der
Friedrich-Schiller-Universität Jena“ zu „ §10a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Grundordnung der Friedrich-Schiller-
Universität Jena“

übernommen von den Antragstellenden
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GO-Antrag von Anne Kaufmann: Beendigung der 1. Lesung
keine Gegenrede, GO-Antrag angenommen
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ALT TOP 09 | NEU TOP 09 | 1. Lesung:
Ordnungs-Änderung §3 Geschäftsordnung (Referat für Inneres)

Antragstext Liebe Alle,
vor geraumer Zeit wurden verschiedene Paragraphen in der StuRa-Geschäftsordnung geändert. Hierbei wurde
die Formulierung Werktage zu Tage geändert, sodass Feiertage, wie Ostern, nicht die Sitzungseinladung
und StuRa-Sitzung beeinflussen. Jedoch wurde bei diesem Beschluss vergessen §3 der Geschäftsordnung
anzupassen.
Viele Grüße
Anne & Niklas

in schön siehe weiter unten

Beschlusstext, da 1. Lesung ohne Abstimmung: Der StuRa der FSU Jena beschließt §3 Absatz 4 der
Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu „Der Termin
einer Sitzung des Studierendenrates und die vorläufige Tagesordnung sind spätestens am fünften Tag vor der
Sitzung durch Aushang bekannt zu machen.“ zu ändern.

Diskussion:

Niklas stellt den Antrag vor.

GO-Antrag von Anne Kaufmann: Beendigung der 1. Lesung
keine Gegenrede, GO-Antrag angenommen
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ALT TOP 10 | NEU TOP 10 | 1. Lesung:
Satzungsänderung §12 (Referat für Inneres)
Antragstext Liebe Alle,
vor geraumer Zeit hat die FSR-Kom ihre Geschäftsordnung geändert, wodurch es nun die Funktionsbezeich-
nung der Sprechenden der FSR-Kom gibt. Dies wurde jedoch in unserer Satzung nicht angepasst, weshalb
wir die folgende Satzungs-Änderung vorschlagen:

siehe unten.

Viele Grüße
Anne & Niklas

Beschlusstext, da 1. Lesung ohne Abstimmung: Der StuRa der FSU Jena beschließt §12 Absatz 4 l) der
Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu „die Sprechenden der
FSR- Kom,“ zu ändern.

Diskussion:

Niklas stellt den Antrag vor.

GO-Antrag von Niklas Menge: Beendigung der 1. Lesung
keine Gegenrede, GO-Antrag angenommen
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ALT TOP 11 | NEU TOP 11 | 1. Lesung:
Ordnungs-Änderungen Gleichstellungsbestimmungen (Referat für Inneres)

Antragstext Liebe Alle,
uns ist aufgefallen, dass in verschiedenen Ordnungen, sowie der Satzung, keine Gleichstellungsbestimmun-
gen existieren, beziehungsweise diese verändert werden müssen. Deshalb reichen wir die nachfolgenden
Änderungen ein:

siehe unten

Viele Grüße
Anne & Niklas

Beschlusstext, da 1. Lesung ohne Abstimmung: Der StuRa der FSU Jena beschließt

• die beiden Paragraphen 51 und 52 zu 52 und 53 umzunummerieren sowie §51 Gleichstellungsbe-
stimmung „Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für Personen jeglichen
Geschlechts.“ der Satzung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller- Universität Jena
einzufügen.

• §23 der Geschäftsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena
zu „Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Beitragsordnung gelten für Personen jeglichen
Geschlechts.“ zu ändern.

• den Paragraphen 18 zu 19 umzunummerieren sowie §18 Gleichstellungsbestimmung „Status- und Funk-
tionsbezeichnungen in dieser Wahlordnung gelten für Personen jeglichen Geschlechts.“ der Satzung
der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena einzufügen.

• §4 der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena
zu „Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Beitragsordnung gelten für Personen jeglichen
Geschlechts.“ zu ändern.

Diskussion: Niklas stellt den Antrag vor.

GO-Antrag von Niklas Menge: Beendigung der 1. Lesung
keine Gegenrede, GO-Antrag angenommen
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ALT TOP 12 | NEU TOP 12 | Diskussion & Beschluss:
Austritt beim BdWi (Vorstand)

Antragstext Liebe Alle,
hiermit stellen wir den Antrag auf den Austritt des Studierendenrats der Friedrich-Schiller-Universität Jena
aus dem Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler e.V. (bdwi). Die Mitgliedschaft
im bdwi bringt keine erkennbaren Vorteile für die Studierendenschaft der FSU Jena. Unsere finanziellen
Ressourcen könnten sinnvoller in Projekte und Initiativen investiert werden, die direkt unseren Studierenden
zugutekommen. Die Mitgliedschaft im bdwi ist mit finanziellen Aufwendungen verbunden, die wir nicht durch
einen angemessenen Mehrwert rechtfertigen können. Ein Austritt würde Mittel freisetzen, die wir in unserer
angeschlagenen Haushaltslage besser in anderen Projekten nutzen können.

Diskussion:

Paul stellt den Antrag vor. Wir haben jedoch mit ihnen geschrieben, ob ein Herabsetzen des Mitgliedbeitrags
möglich ist und dies ist möglich. Sie haben angeboten diesen zu halbieren. Bennet fragt nach, ob dies einmalig
oder dauerhaft ist. Paul meint dauerhaft. Chantalle fragt nach, was es uns bringt im BdWi zu sein. Paul meint,
dass wir finanziell keine Begünstigung haben. Jedoch wir verschiedene Angebote von ihnen nutzen können.
Niklas ist sich nicht sicher, ob wir unser Geld nicht etwas besser verteilen könnten und beispielsweise uns für
bessere Bezahlung der studentischen Beschäftigten bei TVStud beteiligen. Es wird darüber diskutiert, was der
BdWi bringen könnte. Clara schlägt vor, dass wir es dieses Jahr einfach ausprobieren würden. Anne merkt die
Kündigungsfrist des Vertrags an. Nele schlägt vor es an die Fachschaftsräte weiter zu leiten.

Beschlusstext:
Der StuRa der FSU Jena beschließt hiermit den sofortigen Austritt aus dem Bund demokratischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler e.V. (BdWi).

Abstimmung: 2 Ja / 8 Nein / 6 Enthaltung abgelehnt

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß §79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates. Seite 24 von 26



ALT TOP 13 | NEU TOP 13 | Diskussion:
Sozialreferat Kindersachen (Felix Henkel)

Antragstext

Hallo Lieber Stura Vorstand,

wir haben ja beim Referatetreffen entdeckt dass wir zwei Kisten mit Kinderspielen und eine Kiste mit Kin-
derklamotten haben. Diese wurden wohl vor über 10 Jahren angeschafft für Studierende mit Kind. Ich
persönlich bin mit meinem Email Kummerkasten für Studierende bereits ausgelastet. Daher sollten wir die
Frage was machen wir mit den Sachen mal auf der nächsten Sitzung diskutieren, fügt dazu gerne bitte
ein Diskussionstop ein. Die Sachen sind noch absolut in Ordnung und wegwerfen ist für mich deswegen
keine Option und einfach liegenlassen ist ja auch blöd, wenn nach mir niemand folgt ab Oktober 2025
liegen die Sachen wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre auch nur rum ohne das irgendwer was davon
hat. Daher loht es mal den Stura zu fragen ob es Ideen, Vorschläge, Projekte gibt was wir damit machen
könnten ? Mir würde z.B. einfallen die Sachen der Eltern Kind Einheit der Psychiatrie oder der KJP zu schenken.

Freundliche Grüße
Felix

Diskussion: Felix stellt den Antrag vor. Anne meint, dass das Umweltreferat demnächst Kleidertausch macht
und sie es da auch mit hinstellen könnten. Bennet findet Felix Vorschlag im Antragstext gut. Katharina schlägt
vor es ins Frauenhaus zu geben.
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ALT TOP 13 | NEU TOP 13 | Sonstiges

Wir suchen Leute für die Urabstimmung in der 1. vollen Maiwoche. Nächste Sitzung 22.04.

Die Sitzung wird um 19:30 Uhr geschlossen.

Marcus Hansen Anne Kaufmann
Sitzungsleitung Protokoll

Begriffserklärung

• StuRa: Studierendenrat

• FSU: Friedrich-Schiller-Universität (Jena)

• EAH: Ernst-Abbe-Hochschule (Jena)

• MdStuRa: Mitglied(er) des Studierendenrats

• bMdStuRa: beratende(s) Mitglied(er) des Studierendenrats

• TOP: Tagesordnungspunkt

• ÄA: Änderungsantrag (siehe § 12 Abs. 5 GO)

• GO-Antrag: Geschäftsordnungsantrag (siehe § 11 GO)

• stellv.: stellvertretende*r

• komm.: kommissarische*r

• StuBei: Studierendenbeirat (der Stadt Jena)

• STW: Studierendenwerk

• FSR: Fachschaftsrat

• GO: Geschäftsordnung der verfassten Studierendenschaft der FSU Jena

• FinO: Finanzordnung der verfassten Studierendenschaft der FSU Jena

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß §79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates. Seite 26 von 26


